
 

Mitteilungsblatt 
Gemeinde Bihlafingen 

Große Kreisstadt Laupheim 

  
Kalenderwoche 2 11. Januar 2024 

 

Ortsverwaltung Bihlafingen 

Ortsverwaltung Bihlafingen 
Schnürpflinger Str. 5, 88471 Bihlafingen 
 07392 3591  07392 968176 
E-Mail: bihlafingen@laupheim.de 
 

- ÄNDERUNG - 
Bürgersprechstunde Ortsvorsteherin Fr. Stetter: 
Donnerstag, 11.01.2024, von 17:00 – 18:00 Uhr, 
und nach Vereinbarung. 
Bitte beachten Sie die geänderte Uhrzeit! 

Öffnungszeiten Ortsverwaltung: 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 
08:30 – 11:30 Uhr 

Mittwoch: geschlossen 
 

 
Abschaffung des Kinderreisepasses zum 
01.01.2024  

Wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren ha-
ben, wird es aufgrund der gesetzlich beschlossenen 
Modernisierung des Passwesens ab 01.01.2024 nicht 
mehr möglich sein, einen Kinderreisepass zu beantra-
gen. Dafür besteht künftig die Möglichkeit, für Ihr Kind 
einen Ausweis oder Reisepass mit der Gültigkeit von 6 
Jahren zu beantragen. Ein aktuell gültiger Kinderreise-
pass bleibt selbstverständlich weiterhin bis zu seinem 
Ablaufdatum gültig. Wir möchten Sie darauf aufmerk-
sam machen, sich bei Bedarf rechtzeitig um ein benö-
tigtes Dokument zu kümmern. Die Ausstellung eines 
Personalausweises benötigt zurzeit ca. 3 Wochen, für 
einen Reisepass sind ca. 5 Wochen einzuplanen. 
Unter nachfolgendem Link finden Sie ein ausführliche-
res Schreiben mit Antworten in der FAQ-Rubrik auf 
dem BMI-Internetauftritt mit präzisen Informationen:  
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/the-
men/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-
faq.html;jsessio-
nid=A489678D680A51F3181F3EF0DF1F72BA.1_cid
504#doc16125526bodyText2. 
 
Gebührenerhöhung für Reisepässe  

Eine weitere Änderung zum 1. Januar 2024 sieht vor, 
dass die Gebühr für den Reisepass für Antragsteller 
über 24 Jahren auf 70 Euro erhöht wird (bisher 60 
Euro). Die Gebühr für unter 24-jährige Antragsteller 
bleibt wie bisher bei 37,50 Euro. 
 

 
 

 Stadt Laupheim 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Festsetzung der Grundsteuer 
für das Kalenderjahr 2024 
 
I. Steuerfestsetzung 
 

Für alle Steuerschuldner, bei denen für das Kalender-
jahr 2024 keine Änderung in der Steuerfestsetzung ein-
getreten ist, wird auf Grund § 27 Absatz 3 des Grund-
steuergesetzes die Grundsteuer für das Kalenderjahr 
2024 in derselben Höhe wie für das Vorjahr durch öf-
fentliche Bekanntmachung festgesetzt.  
 

Soweit Änderungen in der sachlichen oder persönli-
chen Steuerpflicht eintreten, ergeht ein entsprechender 
schriftlicher Grundsteuerbescheid.  
 

Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öf-
fentlichen Bekanntmachung der Stadt Laupheim die 
gleichen Rechtswirkungen ein, als wäre ihnen an die-
sem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegan-
gen.  
 

II. Zahlungsaufforderung 
 

Die Steuerschuldner werden gebeten, die Grundsteuer 
für das Jahr 2024 zu den Fälligkeitsterminen (15.02., 
15.05., 15.08. und 15.11.2023 bzw. bei gewählter Jah-
resfälligkeit zum 01.07.2024) und mit den Beträgen, die 
sich aus dem letzten schriftlichen Grundsteuerbe-
scheid vor Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
ergeben, auf eines der Konten der Stadt Laupheim zu 
überweisen oder einzuzahlen.  
 

III. Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese, durch öffentliche Bekanntmachung er-
folgte Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 
Stadt Laupheim, Marktplatz 1, 88471 Laupheim zu er-
heben.  
 

Laupheim, 02. Januar 2024  
Stadt Laupheim 
 

 

Amts- und Gemeindemitteilungen 

mailto:bihlafingen@laupheim.de
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-faq.html;jsessionid=A489678D680A51F3181F3EF0DF1F72BA.1_cid504#doc16125526bodyText2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-faq.html;jsessionid=A489678D680A51F3181F3EF0DF1F72BA.1_cid504#doc16125526bodyText2
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/moderne-verwaltung/reisepass/reisepass-faq.html;jsessionid=A489678D680A51F3181F3EF0DF1F72BA.1_cid504#doc16125526bodyText2
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Anmerkung: 
 

Wie bereits im vergangenen Jahr stellt die Stadt Laup-
heim in den Fällen, in denen sich die Grundsteuer nicht 
geändert hat, keine Grundsteuerbescheide mehr zu. 
Die auf Grund Eigentumswechsel oder geändertem 
Messbetrag ab 2024 erstellten Bescheide werden in 
diesen Tagen zugestellt. Die Festsetzung und Anforde-
rung der Grundsteuer 2024 erfolgt durch obige öffentli-
che Bekanntmachung. Die Steuerpflichtigen, die der 
Stadt Laupheim noch kein Lastschriftmandat erteilt ha-
ben, werden gebeten, die hier veröffentlichten Fällig-
keitstermine zu beachten oder aber sich doch zu ent-
schließen, der Stadt Laupheim ein SEPA-Lastschrift-
mandat zu erteilen. 
 

In diesem Zusammenhang darf auch darauf hingewie-
sen werden, dass die Stadt Änderungen in der Grund-
steuer nur und erst dann vornehmen darf, wenn das 
zuständige Finanzamt Biberach zu einem erfolgten Ei-
gentümerwechsel der Stadt einen geänderten Grund-
steuermessbescheid erteilt hat. Nach den gesetzlichen 
Bestimmungen erfolgt die Zurechnungsfortschreibung 
durch das Finanzamt immer auf den 01.01. des dem 
Kaufvertrag nachfolgenden Jahres. Privatrechtliche 
Vereinbarungen im Kaufvertrag (z. B. Grundsteu-
erübergang zum 01.07. e. J.) werden bei der Veranla-
gung von Amts wegen nicht berücksichtigt.  
 

Änderung Samstagsmarkt ab Januar 2024 

Mit Jahresbeginn 2024 tritt die seit Anfang 2023 gel-
tende Regelung zur Sperrung der Mittelstraße an 
Samstagen außer Kraft. Der Laupheimer Gemeinderat 
will im Februar die Erkenntnisse aus der Maßnahme 
aufarbeiten und über das weitere Vorgehen beraten.  
Für den Samstags-Markt, der seinen Standort seit Be-
ginn der Sperrung entlang der Mittelstraße bis zum 
Schwanengässle verlegt hatte, bedeutet die Aufhe-
bung eine Rückkehr auf den angestammten Platz un-
mittelbar vor dem Rathaus, wo er bereits vor der Sper-
rung ansässig war. Zwei zusätzliche Stände werden 
künftig das Marktsortiment erweitern.  
Im Zusammenhang mit der erneuten verkehrsrechtli-
chen Änderung in der Mittelstraße wird an dieser Stelle 
von der Stadtverwaltung auf die ab Januar 2024 gel-
tende Verkehrsregelung im öffentlichen Straßenbe-
reich hingewiesen und um Beachtung gebeten. Die Mit-
telstraße ist ab Marktplatz bis zur Moritz-Henle-Straße 
als verkehrsberuhigter Bereich – umgangssprachlich 
auch als „Spielstraße“ bezeichnet - ausgewiesen. 
Fahrzeuge dürfen sich dort nur mit Schrittgeschwindig-
keit (max. 7km/h) bewegen. Dies gilt auch für Radfah-
rer. Fußgänger haben beim Überqueren der Straße 
Vorrang. 
 

Volkshochschule Laupheim bietet neues Kurspro-
gramm für Winter/Frühling 2024 

Zum neuen Jahr gehört für viele auch das Fassen von 
guten Vorsätzen. Ob man sich mehr bewegen möchte, 
eingestaubte Sprachkenntnisse auf Vordermann brin-
gen, oder gleich etwas ganz Neues lernen will – das 

Kursprogramm der Laupheimer Volkshochschule bie-
tet die beste Möglichkeit hierzu. So wartet das neue 
Kursprogramm Winter/Frühling 2024 mit rund 250 Kur-
sen auf. Dabei ist für jede und jeden das Passende im 
Angebot, um sich weiterzubilden und auch neue Fähig-
keiten zu lernen, wie beispielsweise zahlreiche Kurse 
und Veranstaltungen in den Bereichen Gesundheit, 
Fremdsprachen, Beruf, Gesellschaft, Kultur und für 
Kinder. Diese können in Präsenz und Online stattfin-
den. Aufgrund digitaler Kooperationen mit anderen 
Volkshochschulen der Region, können jetzt noch mehr 
Kurse angeboten werden.  
Das neue Kursprogramm startet ab dem 22. Januar 
2024. Sie können dieses auf der Homepage der VHS 
(www.vhs-laupheim.de) ab sofort buchen 
 

Lesestart-Sets für 3-Jährige ab sofort in der Stadt-
bibliothek Laupheim erhältlich 

Die Stadtbibliothek Laupheim beteiligt sich an der bun-
desweiten Aktion „Lesestart 1-2-3“. Die vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung in Zusammen-
arbeit mit der Stiftung Lesen gestartete Initiative will El-
tern zum Vorlesen motivieren und so die Sprach- und 
Lesekompetenz von Kindern frühzeitig fördern.  
 

Ab sofort können sich Eltern gemeinsam mit ihrem drei-
jährigen Kind das kostenlose „Lesestart-Set“ in der 
Stadtbibliothek Laupheim während der Öffnungszeiten 
abholen. Das Set enthält das Bilderbuch mit dem Titel 
„Billie und Joko brauchen Deine Hilfe“, geeignet zum 
Vorlesen für Kinder ab drei Jahren, sowie eine mehr-
sprachige Broschüre mit Vorlesetipps für Eltern. 
 

Durch das Vorlesen und gemeinsame Anschauen von 
Bilderbüchern können Eltern die Freude an Sprache 
und Büchern ihrem Kind vermitteln. Sprach- und Lese-
kompetenz sind die beste Grundlage für Konzentrati-
onsfähigkeit, Vorstellungskraft und logisches Denken. 
 

Gerne stellt die Stadtbibliothek beim Besuch einen kos-
tenlosen Kinder-Leseausweis aus, mit dem die Eltern 
weitere Bilderbücher aus dem vielfältigen Angebot der 
Stadtbibliothek ausleihen können. 
 

Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels 

Der qualifizierte Mietspiegel Laupheims stellt eine Miet-
preisübersicht in Abhängigkeit von Baujahr, Woh-
nungsumfeld und -größe dar. Dieser wurde erstmals 
vor zwei Jahren von der Stadtverwaltung in Zusam-
menarbeit mit dem EMA-Institut aus Sinzig sowie einer 
Mietspiegelkommission erstellt und bietet somit Ver-
mietern und Mietern mehr Transparenz und Rechtssi-
cherheit im Rahmen einer Bestandsmietenerhöhung.  
 

Gemäß dem Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) ist ein 
qualifizierter Mietspiegel nach zwei Jahren mithilfe des 
Verbraucherpreisindex (VPI) an die aktuellen Preisent-
wicklungen anzupassen. Die Mietspiegelkommission 
aus Vertretern der Mieter- und Vermieterseite hat der 
Fortschreibung mithilfe des VPI zum 01.01.2024 zuge-
stimmt, da er aus Sicht des Arbeitskreises die aktuellen 
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Marktentwicklungen stimmig abbildet. Der fortgeschrie-
bene qualifizierte Mietspiegel ist somit für weitere zwei 
Jahre für Laupheim und seine Teilorte bis zum 
31.12.2025 gültig. Danach müssen die Daten des qua-
lifizierten Mietspiegels mit einer Fragenbogenumfrage 
neu erhoben werden.  
 

Das aktualisierte Mietspiegeldokument ist auf der städ-
tischen Homepage unter www.laupheim.de / bauen-
wirtschaft / bauen-und-planen / Mietspiegel digital ab-
rufbar. Dort befindet sich dann auch ein Online-Mieten-
rechner zur Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs-
miete. Zudem ist bei der Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses ein ausgedrucktes Mietspiegele-
xemplar unter der E-Mail-Adresse gutachteraus-
schuss@laupheim.de für einen Preis von 2,50 Euro be-
stellbar. 
 

Gutscheinkarte für den Landesfamilienpass jetzt 
abholen 

Die Gutscheinkarten 2024 für den Landesfamilienpass 
können ab sofort beim Einwohnermeldeamt der Stadt 
Laupheim und bei den Ortsverwaltungen nach Vorlage 
des Landesfamilienpasses abgeholt werden. Hier gibt 
es auch weitergehende Informationen zum Landesfa-
milienpass. Die Gutscheine gelten für die im Landesfa-
milienpass aufgeführten Personen. Der Landesfamili-
enpass ist einkommensunabhängig. 
  

Anspruch auf den Landesfamilienpass haben: 

• Familien, mit mindestens drei kindergeldberechti-
genden Kindern, die mit ihnen in häuslicher Ge-
meinschaft leben; 

• Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindes-
tens einem kindergeldberechtigenden Kind in häus-
licher Gemeinschaft leben; 

• Familien mit einem kindergeldberechtigenden 
schwer behinderten Kind (mit mindestens 50 v. H. 
Erwerbsminderung), die mit diesem in häuslicher 
Gemeinschaft leben; 

• Familien, die Kinderzuschlags-, Wohngeld- oder 
Hartz IV-berechtigt sind und die mit mindestens ei-
nem kindergeldberechtigenden Kind in häuslicher 
Gemeinschaft leben; 

• Familien, die Leistungen aus dem Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) erhalten und mit mindes-
tens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben.  

• Neben der „Berechtigten Person“ können auch vier 
weitere erwachsene „Begleitpersonen“ eingetragen 
werden. Eine Nutzung des Passes ohne Kinder ist 
nicht möglich. Hiervon können bei Ausflügen aber 
höchstens jeweils zwei ausgewählt werden, die die 
Vergünstigung des Landesfamilienpasses in An-
spruch nehmen können. 

 

Der Landesfamilienpass kann bei der Stadt Laupheim 
bequem von daheim aus über Service BW, dem Bür-
gerserviceportal des Innenministeriums, beantragt 
werden.  
Der berechtigte Personenkreis kann mit der Gutschein-
karte 2024 und unter Vorlage des Landesfamilienpas-
ses bis zu 25-mal im Jahr 2024 die staatlichen Schlös-
ser und Gärten und die staatlichen Museen in Baden-

Württemberg kostenfrei oder zu einem ermäßigten Ein-
tritt besuchen. Bei jedem Besuch ist der entsprechende 
Gutschein einzulösen. 
Mittlerweile bieten auch viele nicht-staatliche und kom-
munale Einrichtungen Inhabern eines Landesfamilien-
passes einen kostenfreien oder ermäßigten Eintritt in 
die jeweilige Einrichtung an. Diese Angebote müssten 
gegebenenfalls vor Ort erfragt werden.  
 

Die Stadtverwaltung empfiehlt, sich zuvor im Internet 
oder telefonisch beim jeweiligen Anbieter über die Öff-
nungszeiten und die Eintrittspreise zu informieren. 
  

Eine Liste aller Staatlichen Schlösser, Gärten und Mu-
seen in Baden-Württemberg sowie aller nicht staatli-
chen Einrichtungen, die für Passinhaber einen kosten-
freien bzw. ermäßigten Eintritt gewähren, ist auf der 
Homepage des Ministeriums für Soziales, Gesundheit 
und Integration (Detaillierte Listen mit allen Einrichtun-
gen www.sozialministerium-bw.de > Soziales > Familie 
> Leistungen > Landesfamilienpass) zu finden. 
 

Sobald die Anspruchsvoraussetzungen nicht mehr vor-
liegen, muss der Landesfamilienpass bei der Stadtver-
waltung Laupheim abgegeben werden. 
 

 
 
BUZ: QR-Code scannen und direkt den Landesfamili-
enpass beantragen. 
 

Fischereischein wird teurer 

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) hat be-
kanntgegeben, dass die Fischereiabgabe für die Aus-
stellung und Verlängerung des Fischereischeins ab 
dem 1. Januar von 8,00 € auf 12,00 € erhöht wird. Die 
Änderung des § 12 Fischereiabgabe der Landesfische-
reiordnung vom 03. April 1998 wurde im Gesetzesblatt 
Baden-Württemberg vom 17.November 2023, Nr. 19, 
Seite 411 veröffentlicht. 
 

Stadtbibliothek Laupheim lädt zum Vorlesen auf 
Englisch für Grundschüler ein 

Am Samstag, den 13. Januar, findet um 10 Uhr wieder 
die „Storytime – Vorlesen auf Englisch für Grundschü-
ler“ in der Stadtbibliothek Laupheim statt.  Rund 45 Mi-
nuten steht dann spielerisches Englischlernen auf dem 
Programm. 
 

Ulrike Schanz liest in einfachem Englisch aus dem Bil-
derbuch „Shaggy Dog and the Terrible Itch“ vor. Das 
Buch handelt von Shaggy Dog, den es schrecklich 
juckt. Er kratzt und kratzt, aber es will nicht aufhören. 
Er bittet um Hilfe bis er im Pudelsalon landet... Die „Sto-

http://www.laupheim.de/
mailto:gutachterausschuss@laupheim.de
mailto:gutachterausschuss@laupheim.de
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rytime“ bietet einen spielerischen Einstieg in die engli-
sche Sprache und ist geeignet für Grundschüler ab der 
3. Klasse. Die Veranstaltung wird von Frau Schanz 
nach dem muttersprachlichen Prinzip gestaltet: Sie 
übersetzt die Begriffe nicht ins Deutsche, sondern ver-
anschaulicht die Geschichte mit Requisiten oder mit ih-
rer Mimik und Gestik. Die Kinder begreifen die Ge-
schichte als Ganzes und erleben die fremde Sprache 
im Zusammenhang, auch wenn sie nicht jedes Wort 
verstehen. Anschließend wird noch gemeinsam gebas-
telt.  
  

Die Teilnahmegebühr für die „Storytime“ mit Basteln 
beträgt 2 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-
Mail an bibliothek@laupheim.de oder Telefon 
07392/704205. 

 
 

 Landratsamt Biberach 

 
 

Abfallinformationen 

• Nächste Abfuhrtermine: 

Müllabfuhr: Freitag, 19. Januar 2024 
Müllabfuhr: Freitag,  2. Februar 2024 
Papiertonne: Samstag,  13. Januar 2024 
Gelber Sack: Montag, 15. Januar 2024 
 

Hinweis 
Wertvolle Tipps zu allen Themengebieten rund um 
Müll, Sperrmüll usw. erhalten Sie auf der Homepage: 
biberach.de/Abfallwirtschaftsbetrieb 

• Was tun, wenn…? 

… Mülltonne oder Blaue Tonne nicht geleert sind? 
Abfallwirtschaftsbetrieb Biberach  07351 52-6302 

… gelber Sack nicht abgeholt wurde? 
Gebrüder Braig, Ehingen  07391 7703-0 

 

Recycling- / Entsorgungszentren 

• Recyclingzentrum Laupheim 
Bahnhofstr. 63/1, 88471 Laupheim 

Dezember bis Februar: 
Montag – Donnerstag 14 – 17 Uhr 
Freitag 14 – 18 Uhr 
Samstag 9 – 16 Uhr 

• Entsorgungszentrum Laupheim 
Vorholzstraße 41, 88471 Laupheim 
Montag 13– 17 Uhr 
Dienstag – Freitag 8 – 12 Uhr 
 und 13 – 17 Uhr 
Samstag 8 – 12 Uhr 

• Grüngutsammelstellen 
Achstetten Burgrieden 
An der Riedhalde Ortsteil Rot, Straßberg 
Dez. – Feb. Dez. – Feb. 
keine Annahme Sa. 12:00 – 15:00 Uhr 

 
 
 

 

Notrufe, Bereitschafts- & Störungsdienste 
 

Notrufe 

Notarzt und Rettungsdienst  112 

Feuerwehr  112 

Polizei  110 

Polizeirevier Laupheim  07392 9630-0 

Giftnotruf München  089 19240 

ASB Hausnotruf  07353-9844-0 

 

Bereitschaftsdienste 

Allgemein-, Kinder-, 
Augen und HNO-ärztlicher Notfalldienst   

 116 117 (kostenlos) Sa, So., Feiertage: 8 - 22 Uhr 

Allgemeine Notfallpraxis Biberach, 
Marie-Curie-Str. 6, 88400 Biberach 

Achtung! In lebensbedrohlichen Situationen  112 anrufen. 

Kostenfreie Onlinesprechstunde - docdirekt 
 116 117  Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr 

Von erfahrenen Haus-, Kinder- und Jugendärzten. 
Nähere Infos unter www.docdirekt.de 
Nur für gesetzlich Versicherte. 

Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche, Ulm 
 0180 6073100 Montag bis Freitag 19 bis 22 Uhr 
 Sa., So. Feiertage: 9 bis 21 Uhr 
Universitätsklinikum für Kinder- und Jugendmedizin, 
Eythstr. 24, 89075 Ulm 
 

Achtung! In lebensbedrohlichen Situationen  112 anrufen. 

Zahnärztlicher Notfalldienst  0761 12012000 

Sana Kliniken 
Landkreis Biberach 

 07351 55-0 

Marie-Curie-Str. 4, 88400 Biberach 

 

Störungsdienste 

Gasversorgung-Netze Südwest  0800 0824505 

Stromversorgung-Netze BW  0800 3629477 

Städtisches Wasserwerk 
Mo. – Fr. von 7 – 16:45 Uhr 
zu den übrigen Zeiten 

 
 0176 17392773 
 0172 7305317 

Städtischer Bauhof Laupheim 
in dringenden Fällen 

 07392 9156-250 

 

Soziale Dienste 

Ökumenischer Hospizdienst 
Laupheim  0171 9176936 

Begleitung Schwerkranker und sterbender Men-
schen sowie ihre Angehörige 

Pflegestützpunkt 
Landkreis Biberach 

Für Laupheim 
 07351 52-7639 

Begleitung von hilfe- und pflegebedürftigen Men-
schen und ihren Angehörigen 

Persönlich-kostenfrei-neutral-wohnortnah 

 
 
 
 
 

mailto:bibliothek@laupheim.de
http://www.biberach.de/
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Apothekendienste 

Samstag, 13. Jan. 2024 

Sa. 08:30 – So. 08:30 Uhr 

7-Schwaben-Apotheke 
Laupheim, Mittelstr. 16, 
88471 Laupheim  
 07392 - 16 80 70 

Sonntag, 14. Jan. 2024 

So. 08:00 – Mo. 08:00 Uhr 

Sonnen-Apotheke Vöh-
ringen, Ulmer Str. 6, 
89269 Vöhringen  
 07306 - 3 11 22 

Weitere Apothekendienste erfahren Sie hier: 

• Homepage: 
lak-bw.de/notdienstportal/schnellsuche.html 

•  0800 00 22833 – kostenfrei aus Festnetz 

 

Impressum 

Ortsverwaltung Bihlafingen 
Schnürpflinger Str. 5, 88471 Bihlafingen 

 07392 3591   07392 968176 
E-Mail: bihlafingen@laupheim.de 

Verantwortlich 

• Für den amtlichen und nichtamtlichen Teil: 

Ortsvorsteherin Rita Stetter   07392 968199 
E-Mail: rita.stetter@laupheim.de 

• Für den Anzeigenteil: 

Helga Funk  E-Mail: bihlafingen@laupheim.de 
 

• Für die kirchlichen Mitteilungen: 
Katholisches Pfarramt Burgrieden 
Evangelisches Pfarramt Oberholzheim 

Erscheinungstag: wöchentlich  donnerstags 

Redaktionsschluss: Dienstag 09:00 Uhr 
 

Mitteilungen der Kirchen 
 

Kath. Seelsorgeeinheit 
„Unteres Rottal“ 

 
Kath. Kirchengemeinde 

  St. Theodul Bihlafingen 

 

Pfarrer 
Stefan Ziellenbach 
Kirchstraße 6, 88483 Burgrieden,  07392 17014 
E-Mail: stefan.ziellenbach@drs.de 
 

Pfarrvikar 
Pater Mathew Edackancheriyil 
Hauptstr. 5, 88480 Achstetten,  07392 2122 
E-Mail: mathew.edackancheriyil@drs.de 
 

Pfarrbüro Burgrieden Öffnungszeiten: 
Kirchstr. 6, 88483 Burgrieden,  07392 17014 

E-Mail: julia.goettel@drs.de 
E-Mail: christina.schoepperle@drs.de 
Mo. bis Fr.: 9:00 – 11:00 Uhr; Di.: 16:00 – 18:00 Uhr 
 

Pfarrbüro Achstetten Öffnungszeiten: 
Hauptstr. 5, 88480 Achstetten 
 07392 2122,  07392 704915 

E-Mail: tanja.foerster@drs.de 
Mo. bis Do.: 9:00 – 11:00 Uhr; Mo.: 17:30 – 18:30 Uhr 
 

Gemeindereferentin Fr. Amann 

 07392 150125 

E-Mail: renate.amann@drs.de 
 

Homepage: se-unteresrottal.drs.de 
 
 
Gottesdienstanzeiger für St. Theodulus Bihlafin-
gen und der Seelsorgeeinheit „Unteres Rottal“ 

 
Samstag, 13. Januar 2024  
Achstetten:  18.00 Uhr Heilige Messe 
 
Sonntag, 14. Januar 2024 
Stetten: 9.00 Uhr Heilige Messe 
 

Bihlafingen: 10.15 Uhr Heilige Messe mit Segnung 
 von Wasser, Salz und Brot 
 + Josef und Josefine Lebherz 
 + Fidel, Rita und Maria Hauff 
 + Rudolf Bannmüller 
 (Minis: Tonie Schöpperle, Amelie Knopf, 
 Teresa Lebherz) 
 14.00 Uhr Tauffeier: Taufkind Nico  
 Deeng 
 (Minis: Paul Gleißner, Henrik Erath) 
 

Rot: 10.15 Uhr Heilige Messe mitgestaltet 
 vom Musikverein Rot 
 + Für die Verstorbenen der Familie Russ 
 + Jht. Leonhard Ruß 
 + Für die Verstorbenen des Musikverein 
 Rot 
 + Für die Verstorbenen der Familie Ro-
 mer 
 + Agnes und Hubert Leib und Angehö-
 rige 
 + Fabio Marchesin und Angehörige 
 + Jht. Engelbert und Lore Hörmann 
 + Karl und Sylvia Högg 
 + Barbara Faller 
 (Minis: Aaron und Lea Nattenmiller) 
 

 14.00 Uhr Tauffeier: Taufkind Milo 
 Brinsa 
 (Minis werden informiert) 
 

Burgrieden: 10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier  
 (Minis: Melvin Dreiz, Ronja Osigus, Lu-
 kas Schmutz, Felix Hanke) 
 
Dienstag, 16. Januar 2024 
Burgrieden: 7.50 Uhr Schülergottesdienst – an-
 schließend Eucharistische Anbetung  
 (Minis: Dana Schönke, Maxima Brüchle)  
 
Mittwoch, 17. Januar 2024 
Burgrieden: 18.00 Uhr Deutschland betet Rosen-
 kranz (in der Kirche St. Alban) 
 
Samstag, 20. Januar 2024 – 3. Sonntag im Jahres-
kreis 
Bühl: 18.00 Uhr Familiengottesdienst mitge-
 staltet von den Erstkommunionkindern 
 + Elfriede Baur 
 
 

mailto:bihlafingen@laupheim.de
mailto:renate.amann@drs.de


Mitteilungsblatt Bihlafingen  KW 2 I 11.01.2024 

 

6 | Seite 

Bild: Stefan Schweihofer in Pix-
abay 

 

Sonntag, 21. Januar 2024 – 3. Sonntag im Jahres-
kreis 
Achstetten: 9.00 Uhr Heilige Messe 
 

Burgrieden: 10.15 Uhr Familiengottesdienst mitge-
 staltet von den Erstkommunionkindern 
 + Michael Hermann 
 + Paul Brüchle 
 + Anton und Lena Seiffert 
 + Josef Maier 
 + Resi Wolfmaier 
 + Willi Walter 
 + Frieda Müller 
 (Minis: Lukas und Lea Welz, Johanna 
 Karey, Gwen Hauler) 
 

Bronnen: 10.15 Uhr Familiengottesdienst 
 
 

Gemeinsamer Anzeiger für die Seelsorgeeinheit 
„Unteres Rottal“ 

 
Pater Mathew macht Urlaub 
 

Pater Mathew ist bis ein-
schl. 05.02.24 in seinem 
wohlverdienten Urlaub 
in Indien. 
Wir freuen uns schon 
jetzt, wenn er wieder in 
unsere Seelsorgeein-
heit zurückkehrt. 

 
 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn während dieser Zeit 
nicht immer ein Gottesdienst in ihrer Kirchengemeinde 
stattfinden kann. 
 

Ministrantenwallfahrt 

Die nächste Miniwallfahrt nach Rom für alle Minis ab 
14 Jahren wird 2024 sein.  
Die Wallfahrtstage in Rom werden vom 29.07. - 
02.08.2024 sein. 
Die Internationale Miniwallfahrt ist ein Highlight für alle 
Minis und wir freuen uns, mit euch dabei zu sein. 
Meldeschluss: 14.01.2024. Alle weiteren Infos findet 
Ihr auf unserer Homepage www.kirche-rottal.de 
 

Elternabend der Firmvorbereitung 

Mittlerweile haben sich ca. 35 Jugendliche zur Firmvor-
bereitung in unserer Seelsorgeeinheit angemeldet. 
Mit ihrer Anmeldung haben die Jugendlichen gezeigt, 
dass der christliche Glaube für sie wichtig ist und dass 
dies ein Weg für sie ist, auf dem sie weitergehen möch-
ten. Wir möchten die Zeit der Firmvorbereitung nutzen, 
um die Jugendlichen hier zu bestärken. Sie sollen die 
Möglichkeit bekommen zu erfahren, dass der Glaube 
an Gott uns Halt geben kann in all den Unsicherheiten 
der heutigen Zeit, Zuversicht trotz aller Widrigkeiten, 
den Mut, nicht aufzugeben und das Richtige zu tun. 

Denn Gott ist an unserer Seite. Neben inhaltlichen As-
pekten sind dafür auch konkrete Glaubens- und Ge-
meinschaftserfahrungen wichtig. 
Wie dies sinnvoll geschehen kann, wollen wir den El-
tern der angemeldeten Firmlinge bei unserem Eltern-
abend vorstellen. Er findet statt:  
 

am Montag, 15. Januar 
um 19.30 Uhr  
im Franziskushaus in Burgrieden 
 

Herzliche Einladung! 
 
Auf folgende Veranstaltungen für die gesamte 
Seelsorgeeinheit weisen wir hin: 
 

Einladung zum Frauengebetskreis 

Montag, den 15.01.24 um 19 Uhr im Franziskushaus. 
Thema "Zeitgeist- Geist der Zeit" 
 
Veranstaltungen aus der Umgebung… 
 

„Frühstück im Kloster – Vital an Körper Geist und 
Seele“ im Dreifaltigkeitskloster Laupheim 

Die Steyler Missionsschwestern im Dreifaltigkeitsklos-
ter in Laupheim laden am Samstag, 20. Januar 2024, 
von 09:00 bis 11:00 Uhr, zu einem „Frühstück im Klos-
ter“ ein. Neben den vielfältigen Bestandteilen für ein 
gutes Frühstück nach den Regeln der Hl. Hildegard von 
Bingen stehen der Ingwer und Kurkuma im Mittelpunkt. 
Ingwer gilt als sehr gesundes Lebensmittel. Seinen 
starken aromatischen Geruch hat das Gemüse seinen 
ätherischen Ölen zu verdanken. Kurkuma ist eine Heil-
pflanze, die vor allem als Gewürz bekannt ist und auch 
als Curry bezeichnet wird. Die Heilpflanze ist verdau-
ungsfördernd und entzündungshemmend. Zu beiden 
Heilkräutern erhalten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer umfassende Informationen. 
Ort: Dreifaltigkeitskloster Laupheim,  
Albert-Magg-Str. 5 
Begleitung: Sr. Lioba Brand 
Verpflegung: Frühstück, Getränke, Informationsmate-
rial 
Anmeldeschluss: 17. Januar 2024 
Kosten: € 25 
Anmeldung: E-Mail: Belegung@Kloster-Laupheim.de 
oder 07392 9714 578 
 

Vortrag „Erben und Vererben – Testamentsgestal-
tung“ 

Am Donnerstag, den 18. Januar 2024, lädt die Caritas 
herzlich zu dem Vortrag „Erben und Vererben – Testa-
mentsgestaltung“ ein. Beginn ist um 18:30 Uhr im ka-
tholischen Gemeindehaus, großer Saal, Schulstraße 
16 in Bad Saulgau. Referent ist der Notar Michael Kopf. 
Ohne Anmeldung, der Eintritt ist kostenlos, um eine 
Spende wird gebeten. 
Durch ein Testament oder einen Erbvertrag kann jeder 
selbst bestimmen, wer sein Vermögen im Todesfall er-
hält. Dies schafft Klarheit und gewährleistet, dass un-
ser Lebenswerk in unserem Sinne verwendet wird. 
Doch was gibt es bei der Gestaltung des Testaments 

http://www.kirche-rottal.de/
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zu beachten? Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus? 
Welche Steuern kommen auf die Erben zu? Diese und 
weitere Themen werden im Vortrag behandelt. Fragen 
sind willkommen 
 

Vortrag „Bestattungsvorsorge“ 

Am Donnerstag, den 25. Januar 2024, lädt die Caritas 
herzlich zu dem Vortrag „Bestattungsvorsorge“ ein. Be-
ginn ist um 18:30 Uhr im katholischen Gemeindehaus, 
großer Saal, Schulstraße 16 in Bad Saulgau. Referent 
ist der Bestattermeister Sascha Kraft. Ohne Anmel-
dung, der Eintritt ist kostenlos, um eine Spende wird 
gebeten. 
Der Abschied von einem vertrauten Menschen ist eine 
sehr private und emotionale Angelegenheit. Für einen 
guten Trauerverlauf ist es wichtig, diesen Abschied gut 
zu gestalten. Doch was sind die ersten Schritte im 
Trauerfall? Welche Bestattungsarten gibt es? Was für 
Leistungen bietet ein Bestattungshaus? Mit welchen 
Kosten ist zu rechnen? Wie kann ich für meine eigene 
Bestattung vorsorgen? Diese und weitere Themen 
werden im Vortrag behandelt. Fragen sind willkommen 
 

Vortrag „Vollmacht, Gesetzliche Betreuung und 
Patientenverfügung“ 

Am Donnerstag, den 01. Februar 2024, lädt die Cari-
tas herzlich zu dem Vortrag „Vollmacht, Gesetzliche 
Betreuung und Patientenverfügung“ ein. Beginn ist um 
18:30 Uhr im katholischen Gemeindehaus, großer 
Saal, Schulstraße 16 in Bad Saulgau. Referentin ist 
Sonja Hummel. Ohne Anmeldung, der Eintritt ist kos-
tenlos, um eine Spende wird gebeten. 
Jeder Erwachsene sollte eine Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht haben – ganz egal in welchem Al-
ter. Denn ein Unfall oder eine schwere Krankheit kann 
jeden jederzeit treffen. Doch welche geeigneten Vor-
drucke gibt es? Wie kann mit besonderen Familienkon-
stellationen umgegangen werden? Wie finde ich meine 
ganz persönlichen Wertevorstellungen wieder? Und 
was hat es mit der Gesetzlichen Betreuung auf sich? 
Diese und weitere Themen werden im Vortrag behan-
delt. Fragen sind willkommen 
 

Notfallseelsorge bietet bereichernde Ausbildung 
und Mitarbeit  

Die Notfallseelsorge im Landkreis Biberach ergänzt 
seit 22 Jahren als Dienst der psychosozialen Akuthilfe 
das Hilfeleistungssystem. In mehr als 150 Einsätzen 
wurden 2023 zahlreiche Menschen durch die Mitarbei-
tenden in akuten Notfall- und Krisensituationen direkt 
vor Ort begleitet. Für dieses qualifizierte Ehrenamt wer-
den daher immer wieder neue Mitarbeitende gesucht, 
die sich eine bereichernde und sinnvolle Aufgabe von 
Mensch zu Mensch wünschen und das bewährte Team 
verstärken. Da am ersten Februarwochenende 2024 
der neue Ausbildungslehrgang startet, der noch Platz 
für weitere Personen bietet, sind Bewerbungen für 
Kurzentschlossene noch bis Mitte Januar möglich. Um 
Interessierten die Aufgaben vorzustellen, sowie Einbli-

cke in die Ausbildung zu geben, können die umfangrei-
che Informationsbroschüre, sowie weitere Auskünfte 
bei der Leiterin der Notfallseelsorge, Iris Espenlaub un-
ter der Telefonnummer 07352/9223997, per E-Mail un-
ter NotfallseelsorgeBC@drs.de oder über die Website 
https://notfallseelsorge-bc.de 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Oberholzheim 

 

Pfarrer: Andreas Kernen 

Pfarrerin: Doris Seitz-Kernen 

 07392 2364 
E-Mail: pfarramt.oberholzheim@elkw.de 
Turmstr. 7 I 88480 Achstetten-Oberholzheim 
 

Pfarramtssekretärin: 
K. Pelzl I Mittwoch und Freitag 9 - 12 Uhr 
 07392 2364 
 

Assistenz der Gemeindeleitung: M. Schmid,  
 07392 150008 
 

Homepage: www.evkirche-oberholzheim.de 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Kirche.Oberholzheim 

 
 

Das Gesetz ist durch Mose gegeben; die Gnade 
und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. 
(Joh.1, 17) 

 
 
Termine in Oberholzheim 

 
Sonntag, 14.01.2024  
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Weigold)  
 Gemeindehaus Oberholzheim 
 

17.00 Uhr Kraftpaket Lichter-Gottesdienst  
 (Pfarrer Kernen/Team) 
 Mit: Living Harmony 
 Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
 
Montag, 15.01.2024 
17.30-19.15 Bubenjungschar (Wielandhalle) 
18.00-19.30 Mädchenjungschar  
 (Gemeindehaus Oberholzheim) 
 
Dienstag, 16.01.2024 
14.30 Uhr Gemeindecafé 
 Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
 
Mittwoch, 17.01.2024 
 9.30 bis Eltern-Kind-Gruppe Wielandzwerge 
11.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
 

14.30 bis  Konfirmandenunterricht  
16.00 Uhr Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
 

16.30 bis  Konfirmandenunterricht 
18.00 Uhr Kirchl. Gemeindezentrum Staig 
 
 

mailto:pfarramt.oberholzheim@elkw.de


Mitteilungsblatt Bihlafingen  KW 2 I 11.01.2024 

 

8 | Seite 

Donnerstag, 18.01.2024 
19.30 Uhr Sitzung des Kirchengemeinderates 
 Ev. Gemeindehaus Oberholzheim 
 
Sonntag, 21.01.2024  
 9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Keinath)  
 Gemeindehaus Oberholzheim 
 

Lichtergottesdienst in Staig 

Wir laden herzlich ein zu unserem KraftPaket-Lichter-
gottesdienst am 14. Januar um 17:00 Uhr im Kirchl. 
Gemeindezentrum Staig. 
Musikalisch begleitet von der wunderbaren Band: 
Living Harmony & Sound.  

 

Cafe.Zeit am Dienstag, 16. Januar 2024 
Lust auf Kaffee & Kuchen? 

Herzliche Einladung zum Gemeindecafé mit hausge-
machten Kuchen. Dienstag, 16.01.2024, ab 14:30 bis 
17:00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Oberholzheim, 
Turmstr. 3. 
 

 

Vorschau: Krippenmuseum Oberstadion 

Interessierte laden wir am Dienstag, 23.01.2024. zu ei-
ner Bus-Fahrt ins Krippenmuseum Oberstadion ein. 
Nähere Informationen zu Abfahrtszeiten und Anmel-
dung folgen.  
 

Kirche geöffnet 

Zur Ruhe kommen, eine Kerze anzünden, Raum und 
Zeit zum Beten finden. 
Die Kirche Oberholzheim ist am Sonntag nach dem 
Gottesdienst und werktags ab 8:00 Uhr bis zum Ein-
bruch der Dunkelheit geöffnet.  
 

Gefunden 

Ein silberner Ring mit kleinem grünem Stein wurde 
nach dem Winterzauber bei uns gefunden. Er kann im 
Pfarramt Oberholzheim abgeholt werden. 
 
Gemeinde- und Spendenkonto 

IBAN: DE67 6549 1320 0009 0600 06 

BIC: GENODES1VBL 
 
 

Vereine und Gruppen 

 
Freiwillige Feuerwehr Bihlafingen 

Die nächste Probe findet am 
Dienstag, 16.01.2024, statt. 

 
 

 KULTURSTADEL Hüttisheim 
Davenport – Benefiz Konzert Frühstück 
14.01.2024 um 11:00 Uhr 

 
Swingende Träume 
Pop im Dialog mit leicht beschwingtem Jazz, eigens in-
terpretiert und mit einer Dynamik, die unter die Haut 
geht. Sängerin, Pianistin und Bandleaderin Nicole Mül-
ler und ihr kongenialer Partner Manfred Guggemos an 
der Gitarre überzeugen durch Individualität und stim-
mige Arrangements. Die Gäste dürfen sich auf die 
größten Welthits zahlreicher Rock-, Pop- und Jazzle-
genden freuen. Das Duo nimmt seine Zuhörer*innen 
mit auf eine musikalische Reise zum Träumen und Mit-
swingen. Und wie jedes Jahr geht der Reinerlös der 
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Veranstaltung an die Aktion 100.000/ Ulmer helft der 
Südwest Presse Ulm. 
Einlass:10 Uhr 
Eintritt: 20,00 € 
Weitere Infos unter www.kv-huettisheim.de 
 

Besuchen Sie unser Bistro im Gewölbe. 
Öffnungszeiten: Freitag ab 19 Uhr, So. 14 - 20 Uhr 
Kulturverein Hüttisheim e.V. 
 

Förderverein des MV Harmonie Baustetten 

Schlachtfest am 13. und 14 Januar im Musikerheim 
Baustetten 
Am 13. und 14. Januar findet wieder unser jährliches 
Schlachtfest im Musikerheim in Baustetten statt. 
Am Samstag beginnen wir unser Schlachtfest unter 
dem Motto "Wuuschd trifft Duuschd". Ab 18 Uhr laden 
wir zum Vesper ins Musikerheim ein. Auch an den 
Durst haben wir gedacht. Unter anderem finden Sie bei 
uns eine große Auswahl an verschiedenen Bieren und 
Cocktails. Musikalisch unterhalten werden Sie von den 
Ensembles des MV Baustetten. Zusätzlich verkaufen 
wir unsere selbst gemachte Hausmacherwurst von 18-
20 Uhr. 
Am Sonntag bieten wir Ihnen wieder ab 11 Uhr unser 
Mittagessen sowie einen Wurstverkauf im Musikerheim 
an. Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Ihr Förderverein des MV „Harmonie“ Baustetten e.V. 
 
 
 

Verband Katholisches Landvolk e.V. 
 

Familienwochenende in der Fastenzeit 
 

Der Verband Katholisches Landvolk (VKL) lädt alle in-
teressierten Familien, Großeltern und Alleinerziehende 
mit Kindern herzlich zum Familienwochenende ein. 
Dieses findet von Donnerstag, 15. bis Sonntag, 18. 
Februar 2024 im Kloster Heiligkreuztal in 88499 Alt-
heim statt.  
Dem Leben zu trauen bedeutet, eine positive Einstel-
lung zu entwickeln und zu wissen, dass wir mit Höhen 
und Tiefen des Lebens umgehen können. So können 
wir den Mut schöpfen, alte Gewohnheiten loszulassen, 
die uns scheinbar Sicherheit geben, und Neues zu wa-
gen. Dafür gibt es viele unterstützende Aspekte wie 
Dankbarkeit, Vertrauen, Resilienz oder die Fähigkeit zu 
vergeben. Auch der Glaube kann eine große Unterstüt-
zung sein. Das schön gelegene ehemalige Zisterzien-
serinnenkloster Heiligkreuztal ist der ideale Ort dafür, 
ein solches Thema zu vertiefen. 
 

Das Wochenende bietet die Möglichkeit, Ruhe zu fin-
den, Gleichgesinnten zu begegnen oder einfach mal et-
was Neues auszuprobieren. Um einen guten Aus-
tausch zu fördern, werden die Kinder betreut, während 
die Eltern dem Thema nachspüren. Ein selbst gestalte-
ter Gottesdienst am Sonntagvormittag rundet das Pro-
gramm ab. 
 

Das Wochenende kostet für Erwachsene 200 €, für 
Kinder 80 €. Dritte und weitere Kinder sind frei. Land-
volkmitglieder erhalten 20 € Ermäßigung für die Fami-
lie. 
Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 19.01.2024, an 
bei: Verband Katholisches Landvolk e.V., Jahnstraße 
30, 70597 Stuttgart, Tel.: 0711 9791-4580 oder per E-
Mail unter vkl@landvolk.de  
 
Online Elterntagung  
 

Herzliche Einladung an alle Interessierten zur Tagung 
für Eltern, Großeltern und Pädagogen.  
Herr Günther Bayer spricht zum Thema: “Resilienz – 
die Kraft unserer Kinder?” am Donnerstag, 11. Januar 
2024, Beginn: 19:30 Uhr. Die Raumöffnung mit Tech-
nikcheck erfolgt ab 19:00 Uhr.  
Resilient ist, wer sich von Stress, Krisen und Schick-
salsschlägen nicht entmutigen lässt und das Beste aus 
dem Unglück macht. Resilienz ist meist nicht angebo-
ren, sondern kann während der Erziehung erworben 
werden. Der Vortrag gibt Beispiele, wie man Kinder 
stärker gegenüber Krisen machen kann, wie man mit 
Krisen umgeht und wie wir überhaupt selber krisenfes-
ter werden können.  
Anmeldungen bitte bis 10.01.2024 beim: Verband Ka-
tholisches Landvolk, 70597 Stuttgart, E-Mail: 
vkl@landvolk.de  
Der Eintritt ist frei. Wer möchte kann uns eine Spende 
auf die LIGA Bank Stuttgart, IBAN: DE83 7509 0300 
0006 4964 66, Verwendungszweck: „Online Elternta-
gung 24“ überweisen. 
 
 

Bildungsangebote 

 

Seminare in der Schwäbischen Bauernschule im 
Januar 2024 
 

Fachseminar Biodiversitäts-Pädagogik  
Start am 10. Januar 2024 
Sie möchten sich für den Erhalt der Biodiversität enga-
gieren, sich fachlich und methodisch qualifizieren? Für 
alle - auch Fachkräfte im Agrarbereich und Pädagog:in-
nen, die die Vielfalt der Natur lieben und für dieses 
Thema Menschen aller Altersgruppen sensibilisieren 
möchten. Das Zertifikat „Biodiversitäts-Pädagogik“ be-
fähigt zu Beratungen bei Gemeinden oder Firmen und 
zum Unterricht in pädagogischen Einrichtungen. So ist 
es möglich, als Biodiversitäts-Pädagog:in unternehme-
risch tätig zu werden.  
 

12. bis 14. Januar 2024 und 26.-28. Januar 2024 
WaldseerWellnessWochenende für Frauen 
Mehr bewegen, mehr leben, mehr spüren. An diesem 
Wochenende gönnen Sie sich Zeit, um Ihren Körper 
und Geist zu pflegen, gewinnen Abstand vom Alltag 
und lassen es sich einfach gut gehen.   
 

27. bis 29. Januar 2024 
Auf den Punkt gebracht: Pressetexte im Ehrenamt 
Texten will gelernt sein. „Crashkurs“ für kurze Berichte, 
Pressetexte, Ankündigungen etc.  
 

http://www.kv-huettisheim.de/
mailto:vkl@landvolk.de
mailto:vkl@landvolk.de
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Weitere Informationen und Anmeldung auf der Home-
page der Schwäbischen Bauernschule. 
 

 
 

Verschiedenes 

 
Deutsches Rotes Kreuz informiert 

 

Nächster Blutspende-Termin: 
 

Mittwoch, dem 10.01.2024 oder  
Donnerstag, dem 11.01.2024  
von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr  
DRK, Berblinger Str. 27 
88471 LAUPHEIM 
 

Jetzt Blutspendertermin online reservieren unter 
www.blutspende.de/termine 
 

Die Pflegeversicherung und Änderungen 2024 

Am Mittwoch, den 17. Januar, von 14.00 - 16.00 Uhr 
trifft sich der Gesprächskreis für pflegende Angehö-
rige im Rathaus (1. Stock) Hauptstr. 25 in Schemmer-
hofen. Am Thema Interessierte oder neu betroffene An-
gehörige, auch aus umliegenden Gemeinden, können 
gern dazu kommen oder sich bei Fragen zur häusli-
chen Pflege an die Leitenden wenden. Die Teilnahme 
ist kostenlos. 
Annika Enderle vom AOK-Sozialdienst wird über die 
Pflegeversicherung und die Änderungen 2024 infor-
mieren. Sie gelten auch für Gepflegte und deren Ange-
hörige, die bei anderen Kranken bzw. Pflegekassen 
versichert sind. Sie wird auf Fragen der Angehörigen 

eingehen z.B. Wie stellt man einen Antrag auf Höher-
stufung? Wie kann man die Leistungen sinnvoll kombi-
nieren, so dass der Eigenanteil gering ausfällt? Wann 
kann man als berufstätige Angehörige das Pflegeunter-
stützungsgeld für bis zu 10 Arbeitstage pro Jahr bean-
tragen? Anmeldung: Irmgard Ruf 07356/9356-24; Karl-
Heinrich Gils für Caritas und Diakonie 07351/1502-50 
Email gils@diakonie-biberach.de. 
 

Sternsingeraktion 2024 

 
 
Veranstaltungen im Cursillo-Haus St. Jakobus in 
Oberdischingen Januar 2024 

Mittwoch, 10. Januar 2024, 19:30 Uhr 
 

Taizé Gebet mit Albert Rau und David Langer in der 
Hauskapelle. Anmeldung nicht erforderlich. Mehr Info 
unter www.haus-st-jakobus.de. 
 
Montag, 15. Januar 2024, 19:30 Uhr 
 

Männerimpulse: Eucharistiefeier zum Thema „Das 
neue Jahr mit Gott beginnen und leben - Wie kann 
mein Leben zum Gottesdienst werden?“ mit Prälat Ru-
dolf Hagmann in der Hauskapelle. 18:30 h offenes 
Abendessen. Anmeldung nicht erforderlich. Mehr Info 
unter www.haus-st-jakobus.de. 
 
Mittwoch, 17. Januar 2024, 19:30 Uhr 
 

Pilgerstammtisch mit geistlichem Impuls von David 
Langer in der Hauskapelle. Anmeldung nicht erforder-
lich. Mehr Info unter www.haus-st-jakobus.de. 
 

http://www.blutspende.de/termine
mailto:gils@diakonie-biberach.de
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Mittwoch, 24. Januar 2024, 19:30 Uhr  
 

Kraft der Stille mit Albert Rau in der Hauskapelle. 20 
Minuten sitzen in der Stille mit Hinführung. Anmeldung 
nicht erforderlich. Mehr Info unter www.haus-st-jako-
bus.de. 
 
Donnerstag, 25. Januar 2024, 19:30 Uhr  
 

VollmondWinterNachtPilgern: Gott auf der Spur in der 
Schöpfung und zur „Unzeit“ mit David Langer ums 
Haus. Wir pilgern ca. zwei bis drei Stunden und kehren 
zu Lagerfeuer, Heißgetränk und Suppe ins Haus zu-
rück. Bitte Getränk für unterwegs selbst mitbringen. An-
meldung nicht erforderlich. Mehr Info unter www.haus-
st-jakobus.de. 
 
Freitag - Sonntag, 26. – 28. Januar 2024 
 

Pilgernde segnen - Quellen, Formen, Erfahrungen mit 
Prälat Rudolf Hagmann. Offen für alle, Fortbildungsan-
gebot für Gastgebende (Hospitaleras/Hospitaleros) 
und Pilgerbegleitende. Mehr Info und Anmeldung unter 
www.haus-st-jakobus.de 
 

Aus Frauenfrühstück wird Kaffeekränzchen 

Die Bäuerinnen des Landkreis Biberach/Riß laden 
zum Kaffeekränzchen ein. 
Es spricht: Frau Barbara Zachay-Piazza, über “Anek-
doten / Erfahrungen aus der Fernsehwelt“.  Zu diesem 
geselligen Nachmittag möchten wir Frauen aller Alters-
gruppen recht herzlich einladen. Das Kaffeekränzchen 
findet am Mittwoch, 17. Januar 2024, im Bürgersaal im 
Rathaus in Uttenweiler um 13:30 Uhr statt. Es wird im 
Auftrag des Bildungs- und Sozialwerks der Landfrauen 
e.V. durchgeführt.  
Anmeldungen werden bis 15.01.2024 bei Gabi Hägele 
07371/10149 und bei Sonja Berner 07376/1705 entge-
gengenommen. 
 
 
 

Flohmärkte/Basare 

 

Kinderbasar „Alles rund ums Kind“ 

Wir, das Basarteam Obersulmetingen, veranstalten am 
17.02.2024 von 14 Uhr bis 16 Uhr einen Frühjahr-
/Sommer-Kinderbasar „Alles rund um das Kind“ in der 
Mehrzweckhalle in Untersulmetingen in der Obersul-
metinger Straße 56 (neben dem Sportplatz).  
 

Zum Verkauf stehen neben Baby-und Kinderkleidung 
auch Umstandsmode, Schuhe, Spielwaren, Bücher, 
Kinderwagen, Fahrzeuge u.v.m.  
 

Eine Verkaufsnummer erhalten Sie ab sofort unter den 
Telefonnummern 07392/9688380 und 07392/7000600.  
 

Es gibt auch Kaffee und Kuchen (auch gerne zum Mit-
nehmen) 
Der Erlös kommt gemeinnützigen Zwecken zu Gute.  
 

Ihr Basarteam Obersulmetingen  
 
 

Stellenangebote 

 

 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie! 
 

Hausmeister (m/w/d) 
 

Ihre Aufgaben, in erster Linie: 

• Kleinere Reparaturen 

• Hof / Hallen kehren (Kehrmaschine für große 
Flächen) 

• Rasen mähen (Aufsitzmäher)  

• Mülleimer leeren 

• Betriebsfahrten (PKW, VW Bus oder 7,5 t 
LKW) 

 

Ihr Profil: 

• Blick für Ordnung und Sauberkeit 

• PKW - Führerschein 

• LKW - Führerschein von Vorteil 

• Zuverlässigkeit 
 

Ob als Minijobber, in Teilzeit oder Vollzeit, wir freuen 
uns über Ihre Bewerbung! 
 
Stöferle Automotive GmbH, Frau Evelyn Daiber,  
Lindenmaierstr. 26, 88471 Laupheim 

 e.daiber@stoeferle-gmbh.de 

   07392 967291 25 
 
 
 
 
 

Anzeigen 

 
 

 

Danksagung 
 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlie-
ren. 
Es ist wohltuend, so viel Anteilnahme zu erfahren. 
"Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfin-
den, ist ein großes Glück auf Erden." 
 
Wir sagen allen herzlichen Dank für die zahlreichen 
Beileidsbekundungen in Form von Wort, Schrift und 
Geldspenden, die uns zum Abschied unserer gelieb-
ten Mutter 
 

Rita Hauff 
 

entgegengebracht wurden. 
 

Martin und Jochen Hauff 
88471 Bihlafingen, Melbinger 17 
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